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Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 

 

Tabellarische Übersicht 
 
Die folgenden Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt, legten aber keine Stellungnahme vor.  
 

Behörde / Träger öffentlicher Belange Ort Datum 

Landesamt für Denkmalpflege – hessenArchäologie 65203 Wiesbaden  

Handwerkskammer Wiesbaden 65189 Wiesbaden  

Finanzamt Rheingau-Taunus 65385 Rüdesheim  

Abwasserverband Oberer Rheingau 65344 Eltville-Martinsthal  

Rheingauwasser GmbH 65344 Eltville-Martinsthal  

Wasserbeschaffungsverband Rheingau-Taunus 65193 Wiesbaden  

 

Behördliche Stellungnahmen mit Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 
 

Behörde / Träger öffentlicher Belange Ort Datum 

Landesamt für Denkmalpflege – Bau- und Kunstdenkmalpflege 65203 Wiesbaden 05.01.2023 

Syna GmbH 65929 Frankfurt am Main 13.01.2023 

Regierungspräsidium Darmstadt 64283 Darmstadt 27.01.2023 

Rheingau-Taunus-Kreis 65307 Bad Schwalbach 30.01.2023 

IHK Wiesbaden 65183 Wiesbaden 31.01.2023 
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Anregungen Beschlussvorschlag 

 
 
 

Landesamt für Denkmalpflege – Bau- und Kunstdenkmalpflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: Die Zustimmung wird begrüßt. 

 

 

 

 
zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Anregungen  Beschlussvorschlag 
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Anregungen Beschlussvorschlag 

 
 
 

Syna GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: Die grundsätzliche Zustimmung wird begrüßt. 

Die bestehenden Versorgungseinrichtungen sind mit ihrer Lage bekannt und wer-

den im Zuge der Bauausführung berücksichtigt. 

Die Errichtung einer neuen Trafostation innerhalb des Geltungsbereichs wird be-

rücksichtigt. Dabei erfolgt die genaue Positionierung durch Abstimmung zwischen 

dem Projektträger und der Syna GmbH. 

 

zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Anregungen Beschlussvorschlag 

 
 
 

 

 

 

 

 

zu 3: siehe Hinweise zu 1 

 

 

 

 

zu 4: Der Hinweis wird im Zuge der Bauausführung beachtet. 

 

 

 

zu 5: Gemeint ist offensichtlich: Sicherung über Dienstbarkeiten bzw. dingliche 

Sicherung.  

Die Sicherung erfolgt privatrechtlich im Zuge der Bauausführung zwischen dem 

Projektträger und der Syna GmbH. 

 

zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Bauausfüh-

rung berücksichtigt. 

 

zu 7: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Anregungen Beschlussvorschlag 

 
 
 
 

Regierungspräsidium Darmstadt 
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Anregungen Beschlussvorschlag 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: Die Zustimmung wird begrüßt. Der Hinweis zur Berichtigung des FNP nach 

erfolgter Rechtskraft wird berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 3: Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 3: Die Zustimmung wird begrüßt. 

 

 

zu 4: Die Zustimmung wird begrüßt. 
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Anregungen Beschlussvorschlag 

 

 

 

 

 

 

zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Boden innerhalb des Plangebiets wurde durch das Baugrundinstitut Franke-

Meißner und Partner GmbH umwelttechnisch untersucht. Hierfür wurden insge-

samt 12 Rammkernsondierungen und zwei Sondierungen mit schweren Ramm-

sonden vorgenommen.  

Ein begründeter Verdacht auf Altlasten besteht danach nicht. Die Bodenproben 

wurden der Einbauklasse Z0 bzw. Z1 zugeordnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 6: Die Zustimmung wird begrüßt.  

 

 

zu 7: Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Die Geräuscheinwirkungen für Wohnungen bewegen sich auf einem für Stadt-

räume typischen Niveau. Der Schutz vor unzumutbaren Belastungen lässt sich 

durch passive Schallschutzmaßnahmen sicherstellen (Schalldämmung der Au-

ßenbauteile, kontrollierte Wohnraumlüftung). Dem Schallgutachten ist zu entneh-

men, dass Wohnräume auch zur Schwalbacher Straße hin orientiert werden kön-

nen (siehe dort Kapitel 8, Seite 21). 
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Anregungen Beschlussvorschlag 

 

 

 

 

zu 8: Die Anregung wird berücksichtigt. 

Die Tiefgarage ist schalltechnisch untersucht worden. Danach sind keine Über-

schreitungen der TA Lärm an schutzwürdigen Immissionsorten in der Nachbar-

schaft zu erwarten. 

 

zu 9: Der Anregung wird gefolgt. 

Die Verlagerung auf das Baugenehmigungsverfahren ist sinnvoll und notwendig, 

weil die Nutzung des Gewölbekellers zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebau-

ungsplans noch nicht bekannt ist. 

 

zu 10: Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Nach fachanwaltlicher Stellungnahme (KDU Rechtsanwälte) sind für die nähere 

Umgebung – aus Sicht des emittierenden Betriebs - immissionsschutzrechtlich 

die für Mischgebiete (MI) geltenden Immissionsrichtwerte maßgeblich. Diese lie-

gen unterhalb der Immissionsrichtwerte für Urbane Gebiete (MU). Emittierende 

Betriebe, hier insbesondere die Holzhandlung, haben daher dafür Sorge zu tra-

gen, dass die Immissionsrichtwerte für MU-Gebiete eingehalten werden. 

 

zu 11: Die grundsätzliche Zustimmung wird begrüßt, und die Hinweise werden 

zur Kenntnis genommen. 
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Anregungen Beschlussvorschlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 14: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Anregungen Beschlussvorschlag 

 

 

 

 

zu 15: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

zu 16: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

zu 17: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

zu 18: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Anregungen Beschlussvorschlag 

 

Rheingau-Taunus-Kreis 
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Anregungen Beschlussvorschlag 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: Die Zustimmung wird begrüßt. 

 

 

zu 2: Die Zustimmung wird begrüßt. 

 

 

 

 

 

zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die betreffenden Punkte sind im Entwurf des Bebauungsplans ergänzt worden. 

Nach der schalltechnischen Untersuchung sind auf der Ebene des Bebauungs-

plans keine Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Hingegen sind im Baugeneh-

migungsverfahren die einschlägigen Nachweise nach DIN 4109 „Schallschutz im 

Hochbau“ zu erbringen. 

 

 

zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag ist in den Entwurf des Bebauungsplans 

eingeflossen. 

 

zu 5:  Die Anregung wird wie folgt berücksichtigt. 

Zur Reduzierung der Niederschlagsabflüsse wurde ein Regenwasserbewirtschaf-

tungskonzept erstellt, welches eine gezielte Versickerung in den tieferen Boden-

schichten vorsieht. 

Der Boden innerhalb des Plangebiets wurde durch das Baugrundinstitut Franke-

Meißner und Partner GmbH umwelttechnisch untersucht. Hierfür wurden insge-

samt 12 Rammkernsondierungen und zwei Sondierungen mit schweren Ramm-

sonden vorgenommen.Ein begründeter Verdacht auf Altlasten besteht danach 

nicht. Die Bodenproben wurden der Einbauklasse Z0 bzw. Z1 zugeordnet, was 

einer Versickerung des Niederschlagswassers nicht entgegensteht. 
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Anregungen Beschlussvorschlag 

 (weiter zu 5:) Mit der Festsetzung eines urbanen Gebiets ist (nur) die Ansiede-

lung von wohnverträglichen Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben möglich, 

beispielsweise Büros oder Arztpraxen. Gewerbebetriebe, deren Störgrad und 

Emissionsverhalten auf belastetes Niederschlagswasser schließen könnten, wä-

ren nur in Gewerbe- und Industriegebieten zulässig. 

Unabhängig von den Festsetzungen im Bebauungsplan können im Baugenehmi-

gungsverfahren besondere Anforderungen an das konkrete Bauvorhaben gestellt 

werden. Sollte wider Erwarten eine Versickerung im Einzelfall nicht möglich sein, 

wäre punktuell der Anschluss an das Kanalnetz möglich; das ehemalige Gelände 

der Staatsweingüter wurde langjährig gewerblich genutzt und war vollständig er-

schlossen. 

 

zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Berücksichtigung erfolgt im Rahmen des Regenwasserbewirtschaftungskon-

zepts, welches in den Entwurf des Bebauungsplans eingegangen ist. Zur Schad-

stofffreiheit siehe auch Antwort zu Anregung 5. 

 

zu 7: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Das Regenwasserbewirtschaftungskonzept wurde eng mit der Objekt- und Frei-

anlagenplanung abgestimmt. Die unterbauten Grundstückflächen durch die Tief-

garage wurden dabei berücksichtigt. 

 

zu 8: Die grundsätzliche Zustimmung wird begrüßt.  

Die umfassenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Zuge der 

Bauausführung berücksichtigt. 
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Anregungen Beschlussvorschlag 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 9: Die grundsätzliche Zustimmung wird begrüßt.  

 

 

 

zu 10: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Für das Teilgebiet MU1 sind im Entwurf des Bebauungsplans ebenfalls drei 

Hauptnutzungsarten allgemein zulässig. 

 

zu 11: (Hinweise 2 bis 6) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Im Entwurf des Bebauungsplans sind Vermaßungen ergänzt worden. 

Die textlichen Festsetzungen zur Tiefe der Abstandsflächen sind zum Entwurf 

des Bebauungsplans konkretisiert worden. 
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Anregungen Beschlussvorschlag 

  

 

 

 

zu 12: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die im Bauantrag eingetragenen Stellplätze zu Haus 5 sind von ihrer Positionie-

rung als temporäre Stellplätze ausgewiesen. Nach Realisierung der gesamten 

Baumaßnahmen werden die erforderlichen Stellplätze in der Tiefgarage nachge-

wiesen.  

 

zu 13: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Lage von Zu- und Abfahrten ist im Entwurf des Bebauungsplans ergänzt 

worden. 

 

zu 14: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Bemaßung ist in der Legende zum Entwurf des Bebauungsplans ergänzt 

worden. Die weißen Linien stellen den Umring der geplanten Gebäude dar (siehe 

Legende). 

 

zu 15: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Höhenbezugspunkt ist im Entwurf des Bebauungsplans ergänzt worden. 

 

zu 16: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Darstellung der Geländeoberfläche lässt sich anhand der Höhenbezugs-

punkte der einzelnen Häuser ableiten. Das Gelände spannt sich dazwischen auf. 

 

zu 17: Die Zustimmung wird begrüßt. 

 

zu 18: Die Zustimmung wird begrüßt.  

 

zu 19: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Nach Abstimmung zwischen dem Vorhabenträger und der zuständigen Behörde 

ist das Betreuungsangebot auch nach Umsetzung der Planung gedeckt. Fehlbe-

darfe sind nicht erkennbar. 
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Anregungen Beschlussvorschlag 

  

 

 

 

 

 

zu 20: Die grundsätzliche Zustimmung wird begrüßt.   

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Abfallgefäße werden an Abfall-

sammelplätzen in unmittelbarer Nähe zur Waldstraße und der Schwalbacher 

Straße gebündelt bereitgestellt. Die Positionierung wurde mit dem Entsorgungs-

unternehmen (Herrn Reichel) abgestimmt. 
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Anregungen Beschlussvorschlag 

 

IHK Wiesbaden 

 

 

 

 

zu 1:Die grundsätzliche Zustimmung wird begrüßt. 

 

Zur Genehmigungssituation der Betriebe im Umfeld des Plangebiets: 

Die Stadt Eltville hat eine detaillierte Prüfung der planungs- und baurechtlichen 

Ausgangsbedingungen vorgenommen, um nachteilige Auswirkungen auf beste-

hende Gewerbebetriebe soweit wie möglich zu vermeiden. Dabei wurde insbe-

sondere der gesamte Bereich zwischen Taunusstraße und Waldstraße betrach-

tet. 

Mit Ausnahme des Maschinenbauunternehmens und der Holzhandlung sind alle 

Gewerbebetriebe entlang der Schwalbacher Straße zumindest mischgebietsty-

pisch. Da eine mischgebietstypische Durchmischung vorhanden ist, entspräche 

die Eigenart dieses Bereichs - abgesehen vom Maschinenbauunternehmen, der 

Holzhandlung und möglicherweise auch dem Steinmetz - einem Mischgebiet, 

wenn weder das Wohnen noch die gewerblichen Nutzungen ein deutliches Über-

gewicht hätten. 

Zwar gibt es etwa viermal so viele Wohngebäude wie Gewerbebetriebe, doch ist 

der Flächenanteil der Gewerbebetriebe wesentlich größer. Allerdings ist das Ver-

hältnis weder nach der Fläche noch nach Anteilen zu bestimmen. Insbesondere 

wenn man berücksichtigt, dass die Gebäude im Plangebiet eine fortwirkende 

Prägung als Nichtwohngebäude haben, aber auch unabhängig davon treten 

Wohngebäude und gewerbliche Nutzungen aufgrund der räumlichen Verteilung 

und der Größe der Betriebe in etwa gleichwichtig in Erscheinung, so dass die Ei-

genart des Bereichs zwischen Taunusstraße und Waldstraße der eines Mischge-

biets i. S. d. § 6 BauNVO entspricht. 

Ferner ist den Bauakten zu den genannten Gewerbebetrieben zu entnehmen, 

dass die Baugenehmigungen – soweit vorhanden – ebenfalls auf die Schutzwür-

digkeit eines Mischgebiets abstellen (Schwalbacher Straße), teilweise auch auf 

diejenige eines Allgemeinen Wohngebiets (Taunusstraße, Weinbergstraße). 

Das Urbane Gebiet (MU), welches der Bebauungsplan „Ehemalige Staatswein-

güter“ festsetzt, hat nach TA Lärm tags um 3 dB(A) höhere Immissionsrichtwerte 

(63 dB(A)) als ein Mischgebiet; die Nachtwerte sind identisch (40 dB(A)). Inso-

fern ist es ausgeschlossen, dass die neue Planung eine Beeinträchtigung der 

Bestandsbetriebe hervorrufen kann. 
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Anregungen Beschlussvorschlag 

 zu 2. Aus den vorgenannten Gründen handelt es sich nicht um ein Heranrücken 

von Wohnbebauung an bestehendes Gewerbe. Vielmehr wird die seit vielen Jah-

ren bestehende Mischnutzung im Umfeld der Schwalbacher Straße fortgesetzt. 

Einschränkungen der derzeitigen Geschäftstätigkeit sind nicht zu erwarten. 

Was künftige Entwicklungen und Erweiterungsmöglichkeiten betrifft, müssen 

diese mit den Anforderungen eines Gebiets verträglich sein, in dem Wohnnut-

zungen vorhanden und zulässig sind. Schon deshalb kann die Geschäftstätigkeit 

nicht uneingeschränkt ausgeübt werden. Dies wäre nur in einem Gewerbegebiet 

oder sogar in einem Industriegebiet der Fall. Die Beschränkungen bestehen be-

reits heute und sind Gegenstand der Auflagen in den Baugenehmigungen. 

zu 3. Der Anregung wird sinngemäß entsprochen. So ist das Plangebiet in die 

beiden Teilgebiete MU1 und MU2 gegliedert. In dem MU2-Gebiet an der Schwal-

bacher Straße – und im Einwirkungsbereich der bestehenden Gewerbebetriebe  

- sollen sich die gewerblichen Nutzungen konzentrieren, während das MU1-Ge-

biet in Richtung Waldstraße einen Schwerpunkt auf die Wohnnutzung setzt. 

Diese städtebaulich sinnvolle und festgesetzte Gliederung muss nicht weiter dif-

ferenziert werden. 

zu 4: Der Anregung, ein Mischgebiet festzusetzen, wird nicht gefolgt. 

In der Praxis ergeben sich immer wieder Schwierigkeiten in der Steuerung zuläs-

siger Nutzungen in Mischgebieten, was ein wesentlicher Anlass für den Gesetz-

geber war, das Urbane Gebiet neu in die BauNVO einzuführen. Dort muss die 

Nutzungsmischung nicht gleichgewichtig sein. Zugleich hat die Wohnnutzung in 

Urbanen Gebieten tags eine etwas höhere Immissionsbelastung hinzunehmen 

als in Mischgebieten, so dass Urbane Gebiete auch bei ungleichgewichtiger Nut-

zungsverteilung mit überwiegendem Wohnen den im Umfeld der Schwalbacher 

Straße anzutreffenden Mischungscharakter langfristig sichern. 

zu 5: Die Anregung wird berücksichtigt. 

Im Rahmen des Bebauungsplan-Verfahrens ist ein Verkehrsgutachten erstellt 

worden, welches den zu erwartenden Stellplatzbedarf der gewerblichen Nutzung 

und der Wohnnutzung so genau wie möglich prognostiziert. Der Abgleich mit der 

Objektplanung (Gebäude, Tiefgaragen) hat ergeben, dass sich der zu erwar-

tende Stellplatzbedarf auf den neuen Baugrundstücken nachweisen lässt. 

zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Das Gesetz zum Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruk-

tur für die Elektromobilität (GEIG) stellt hinsichtlich E-Mobilität umfassende An-

forderungen an neu zu errichtende Gebäude. In der Tiefgarage sind Landestatio-

nen für Pkw und E-Bikes vorgesehen. Über Vorrüstungen für Glasfaseran-

schlüsse ist im Zuge der Bauausführung zu entscheiden. 
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Beteiligung der Öffentlichkeit 

 

Tabellarische Übersicht 

Stellungnahmen mit Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

 

Antragsteller Ort Datum 

Verein zur Erhaltung des Eltviller Stadtbildes und der Eltviller 
Rheinuferlandschaft e.V. 

65343 Eltville 11.08.2023 
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Anregungen Beschlussvorschlag 

 

Verein zur Erhaltung des Eltviller Stadtbildes und der Eltviller 
Rheinuferlandschaft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1:  Die Einschätzung wird nicht geteilt. 

Die Planung verfolgt das Ziel eines gemischt genutzten Quartiers mit räumlich 

verteilter Schwerpunktsetzung. Der östliche, in weiten Teilen denkmalgeschützte 

Bereich dient vorrangig der gewerblichen Nutzungen. Der westliche Teil zur an-

grenzenden Wohnbebauung entlang der Waldstraße ist vorrangig für das Woh-

nen bestimmt. 

 

zu 2: Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Siehe hierzu die Ausführungen zu Punkt 4 bis 6. 

 

zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Anregungen Beschlussvorschlag 

 

 

 
 

zu 4: Die Auffassung wird nicht geteilt. 

Im Rahmen des Bebauungsplan-Verfahrens ist ein Verkehrsgutachten inkl. Mobi-

litätskonzept erstellt worden, welches den zu erwartenden Stellplatzbedarf der 

gewerblichen Nutzung und der Wohnnutzung so genau wie möglich prognosti-

ziert. Der Abgleich mit der Objektplanung (Gebäude, Tiefgaragen) hat ergeben, 

dass sich der zu erwartende Stellplatzbedarf auf den neuen Baugrundstücken 

nachweisen lässt. 

 
 
 
 
zu 5: Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
Vor den Wohnungen stehen bewusst keine ebenerdigen Parkmöglichkei-
ten zur Verfügung, um das Parken in der Tiefgarage zu fördern. Die Woh-
nungen sind über Treppenhäuser und Aufzüge komfortabel mit der Tief-
garage verbunden. Zudem wurde der Stellplatzbedarf anhand eines Ver-
kehrsgutachtens mit Mobilitätskonzept projektspezifisch bestimmt. 
 
zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stellplatzsatzung eröffnet mit § 4 Abs. 3 die Möglichkeit, konkretisie-
rend zu Anlage 1 eine abweichende Anzahl an Stellplätzen festzusetzen 
und damit eine Spezifizierung auf den tatsächlichen Bedarf vorzunehmen. 
Dies wird im vorliegenden Fall durch das Verkehrsgutachten inkl. Mobili-
tätskonzept zur Ermittlung des tatsächlichen Stellplatzbedarfs umgesetzt. 
Die Planung bewegt sich damit innerhalb der Anforderungen, welche die 
Stellplatzsatzung stellt. 
 
zu 7: Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Abstandflächen gemäß § 6 HBO werden eingehalten. 
Nach § 6 Abs 2. dürfen Abstandsflächen bis zur Mitte öffentlicher Ver-
kehrsflächen reichen. Dies ist bei der vorliegenden Planung der Fall. 
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Anregungen Beschlussvorschlag 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 8: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Bebauungsplan beschränkt sich auf das Grundstück der ehemaligen 
Staatsweingüter. Die öffentliche Verkehrsfläche der Waldstraße ist nicht 
Gegenstand des Plangebiets. Im Übrigen ist die Waldstraße als Mischver-
kehrsfläche gestaltet, innerhalb derer keine Abtrennung eines sogenann-
ten „Bürgersteigs“ erfolgt. 
 
zu 9: Der Anregung wird aus den oben genannten Gründen nicht gefolgt. 
Ein separater Gehweg entlang der Ostseite der Waldstraße ist nicht erfor-
derlich. 
 
 
 
zu 10: Der Anregung wird gefolgt. 
Die Feuerwehr und der Entsorgungsbetrieb wurden im Rahmen der früh-
zeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB beteiligt. Grundsätzliche 
Bedenken gegenüber der Planung bestehen nicht. Die vorgebrachen Hin-
weise wurden im Rahmen des Bebauungsplan-Entwurfs berücksichtigt. 
Sowohl Feuerwehr als auch Entsorgungsbetrieb haben im Rahmen der 
formellen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erneut die Möglichkeit zur 
Stellungnahme.  
 
zu 11: Der Anregung wird gefolgt.  
Der historische Weinkeller steht unter Denkmalschutz. Seine Erhaltung ist 
nicht nur nach dem Denkmalschutzrecht erforderlich, sondern steht auch 
im Interesse des Projektträgers. 
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Anregungen Beschlussvorschlag 

 

 

 
 
zu 12: Die Auffassung wird nicht geteilt. 
Offensichtlich liegt hier ein Missverständnis vor.  
Alle Gebäude sind über Aufzüge mit der Tiefgarage verbunden. In der An-
hörung wurde nichts Gegenteiliges ausgesagt. 
Gemäß § 54 HBO werden 20 % der Wohneinheiten barrierefrei gestaltet. 
Im sogenannten „Langbau“ (Haus 4) stehen zudem Wohnungen für ältere 
und mobilitätseingeschränkte Personen zur Verfügung. 
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